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Newsletter 5 | Quant.Capital GmbH & Co. KG 

 

Neuer Sachstandsbericht des Insolvenzverwalters / Haftungsansprüche 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir möchten Ihnen mit diesem Newsletter weitere Informationen in Sachen 

Quant.Capital zukommen lassen. 

 

 

Sachstandsbericht / Zusammenfassung für SdK-Mitglieder 
Der Insolvenzverwalter, Herr Rechtsanwalt Dr. Franz Zilkens, hat einen neuen 

Sachstandsbericht veröffentlicht. SdK-Mitglieder können eine Zusammenfassung 

des Sachstandsberichts unter www.sdk.org/quant-capital abrufen. Auf der Website 

müssen Sie sich rechts oben einloggen; die Zusammenfassung ist dann rechts unter 

den Newslettern abrufbar.  

 

 

Haftungsansprüche 

Aus unserer Sicht dürften hier erhebliche Ansprüche gegenüber dem Geschäftsfüh-

rer bestehen. Das eigentliche Produkt, eine Software, mit der durch automatisierten 

Handel Gewinne erzielt werden können, ist nach Angaben des Insolvenzverwalters 

nicht marktreif und ein Verkauf ausgeschlossen.  

 

In Ziffer 9 des Wertpapier-Informationsblatts der Anleihe heißt es: „Der voraus-

sichtliche Nettoemissionserlös in Höhe von EUR 7.474.000 (bei Vollplatzierung der 

Schuldverschreibung) dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung, insbeson-

dere zur Hinterlegung als Sicherheit an die zuständige Instanz der Börse (General 

Clearer), um der Emittentin ein entsprechend erweitertes Handelsvolumen im 

Bereich des Eigenhandels mit Finanzinstrumenten zu ermöglichen.“ 

 

Ebenso wird in der zu den Angebotsunterlagen der Anleihe aufgeführten Firmen-

präsentation der Anschein erweckt, es bestehe bereits eine fertige Software, die 

stetig verbessert wird. An keiner Stelle wird darauf hingewiesen, dass die Gesell-

schaft bei Emission über gar kein Produkt verfügt und damit keinerlei Umsätze 

generieren kann. Die Erlöse aus der Anleihe konnten daher auch gar nicht als 

Sicherheit an die Börse hinterlegt werden, wie es im Wertpapier-Informationsblatt 

angegeben ist. Nach derzeitiger Einschätzung unserer Rechtsanwälte wurden die 

Anleger hier ganz bewusst getäuscht und zur Zeichnung der Anleihe verleitet. 

Damit dürften umfangreiche Schadensersatzansprüche gegen Herrn Falke als 

Geschäftsführer bestehen.  

 

Die vom Insolvenzverwalter eingeholte Selbstauskunft sowie Abfrage bei Credit-

reform ist aus unserer Sicht erfahrungsgemäß kein Beweis für eine tatsächliche 
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Zahlungsunfähigkeit. Herr Falke hat nach den uns vorliegenden Informationen 

keinen Privatinsolvenzantrag gestellt. Zudem werden nicht selten vor einer Unter-

nehmensinsolvenz mit potenzieller Haftung der Geschäftsführung zuvor Privatver-

mögen an „friends and family“ verschoben, um einer Vollstreckung zu entgehen. 

Angesichts der hohen Ämter in der Privatwirtschaft, die Herr Falke vielen Jahre 

innehatte (u.a. ehemals Vorstand der WestLB) ist aus unserer Sicht nicht davon aus-

zugehen, dass Herr Falke in kürzester Zeit vermögenslos geworden ist.  

 

Zudem dürften unserer Ansicht nach Anfechtungsansprüche gegen die Software-

entwickler bestehen. Denn nach den Ermittlungen des Insolvenzverwalters müssten 

knapp 8 Mio. Euro innerhalb von nur zwei Jahren fast ausschließlich für die 

Softwareentwicklung verbrannt worden sein. Da dieses Produkt Stand heute 

vollkommen wertlos ist, liegt die Vermutung nahe, dass den Zahlungen keine 

Gegenleistung zugrunde lag und damit Anfechtungsansprüche möglich sind.  

 

Die SdK prüft derzeit, ob ein gesammeltes rechtliches Vorgehen sinnvoll und 

möglich ist. Die Kosten eines gemeinsamen Vorgehens je Anleiheinhaber wären 

quotal deutlich günstiger als bei vielen Einzelklagen.  

 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder 

info@sdk.org gerne zur Verfügung.  

 

München, den 25.10.2023  

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
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